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Betreff:

Haushalt 2018: Eingangsfront der Trauerhalle Bevenrode
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
02.10.2017

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Entscheidung)

17.10.2017 Ö

Beschlussvorschlag:
Bezugnehmend auf den Beschluss des Bezirksrates vom 08.05.2014 mit der Bitte um 
Erneuerung der Eingangsfont der Trauerhalle in Bevenrode und der in der Anlage 
beigefügten Stellungnahme der Verwaltung 10415/14 vom 08.07.2014 mit dem Hinweis auf 
die notwendige Umsetzbarkeit bei vorhandenen Haushaltsmitteln, beantragt der Bezirksrat 
die Bereitstellung der benötigten Haushaltsmittel im Haushalt 2018 vorzunehmen, hilfsweise 
wird um die Aufnahme in den IP gebeten. 

Sachverhalt:
2014 erfolgte nur eine vorläufige Instandsetzung der abgängigen Eingangsfront, da aufgrund 
fehlender Haushaltsmittel der notwendige Austausch nicht erfolgten konnte. 

Um hier Abhilfe zu schaffen sind die notwendigen Haushaltsmittel für 2018 einzuplanen, 
hilfsweise wird um die Aufnahme in den IP gebeten. 

gez. Antje Keller

Anlage/n:
Vorlage 10415/14
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Stadt Braunschweig

Stellungnahme der Verwaltung Fachbe-
reich/Referat

Nummer

Fachbereich 
67

10415/14 

Datum
zum Antrag Nr. 3322/14
d. Frau/Herrn/Fraktion
 INTERFRAKTIONELLER ANTRAG vom 28.04.2014

08.07.2014

Genehmigung

Überschrift Dezernenten
Trauerhalle Bevenrode, interfraktionell Dez. VII

Verteiler Sitzungstermin
StBezRat 112 Wabe-Schunter-Beberbach 14.10.2014

Beschluss des Stadtbezirksrates 112 vom 8. Mai 2014:

„Der Bezirksrat 112 fordert umgehend und dringend die Sanierung der Fensterfront an der 
Trauerhalle Bevenrode“.

Stellungnahme der Verwaltung:

Da die Sanierung der Fensterfront der Trauerhalle in Bevenrode nicht wirtschaftlich ist, wird 
eine Erneuerung erforderlich.

Zurzeit wird geprüft, welche Kosten hierfür entstehen. Die Verwaltung wird den Stadtbezirks-
rat dazu unaufgefordert informieren. Wann eine Erneuerung der Fensterfront durchgeführt 
werden kann, ist abhängig von der Höhe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.

I. A.

gez.

Günther
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